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DEH. BllNDESJVfINISTER 
FüR UNTERRICHT, 

21. 030.062 - Parl./70 

All (lj. e ' 
Kanzlei des Pr~sidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 VI i e n 

am 8. Mai ,1970 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 7/J-NR/70, die die Abge6?-rlneten Dr. Hauser und 
, ;1;,' 

Genosscm aI!1 29. April 19,71 jL1i mj.ch rieh teten, beehre 

ich mich wie foJ.gt zu .. ~8ilntWQ:r;ten! - t _.. ... 

~ ..... 
Gemäß § j .. Ab~~.4. die:;; ... AJ.lgemeinen Hochschu1-

studiengesetzes hat das Bundesministerilm für Unterricht 

zu.r ßehanellung' VOlJ."o Vorschlägen, welche die ErlasslJ.ng 
der bes·:):nderen Studiengesetze betreffen, "Beratungen 

".,.. .,'/II!l'. .....-

einzuberufen'.', zu denen bestimmte (im Gesetz näher be--

zeichnete t ~eil;neHm~ zu laden sind. 

In diesem Sinne hat das Bundesministerium für 

Unterricht mit Erlaß vom 29. März 1970, Z1. 107.008-5/70, 
zur Beratilllg des Entwurfes eines Bundesgesetzes über die 

geistes- und naturwissenschaftlichen Studienrichtungen 

für den 23. April 1970 eingeladen. 

Es ist richtig, daß Frau Bundesminister ohne 

Geschäftsbereich f Dr. Hertha li'irnberg, an diesen Beratl..m­

gen teilgenommen und dabei den Vorsitz geführt hat. 

Frau Bundesminister Dr. Firnberg nahm aber nicht 

als Vertreterin des Bundesministeriums "für Unterricht an 
den Beratungen teil, sondern war' in ihrer Eigenschaft als 

Mitglied des Akademischen Rates im Sinne des § 3 Abs. 4 

des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes zu den Beratungen 

eingeladen. 

Bei der Beratung gemäß § 3 Abs. 4 des Allge­

meinen Hochschulstudiengesetzes handelt es sich nicht 

um den Zusammentri.tt eines Organes der staatlichen Ver­

waltung, sondern um die Zusammenkunft von Fachleuten 
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und Interessenvertretern zur Abgabe ihrer Stelllmgnahme 

und gegensei tigen Information Ul1d Argumentation über 

diese StellUl1gnahme. Ganz in diesem Sinne enthält auch 

§ 3 Abs. 4 leg. cit. keine Vorschrift über die FiihrUl1g 

des Vorsitzes bei diesen Beratungen, sondern nur über 

die Einberufung (die durch das Bundesministerium für 

Unterricht zu geschehen hat). Es erscheint daher durch­

aus rechtlich zulässig, daß bei diesen Beratungen nicht 

,der Bundesminister für Unterricht oder ein von ihm beauf­

tragtes Organ den Vorsitz führt, sondern etwa auch ein 

von den Teilnehmern gewähltes oder auf andere Weise 

bestimmtes Mitglied de~ zur Teilnahme berufenen Personen­

kreises • Auch bei fri..i.he..re.n Si tzungen ist es (von den 

Teilnehmern unwidersp:roche,n}" vorgekommen, daß nicht ein 

Funktionär des Bundesministeriums für Unterricht, sondern 

ein UniversitätsprQfessor ~f-n Vorsitz geführt hat. Am 
.' 

23. April 1970 hat in diesem Sinne Frau Bundesminister 

Dr. Firnberg den Vorsitz nicht in Vertretung des Bundes­

ministers für Unterricht ausgeübt, sondern als rang­

höchste Teilnehmerin mit'der stillschweigenden Zustimmung 

der übrigen Mitglieder übernommen. 

Da es sich also nicht um eine Vertretung des 

Bundesministers für Unterricht gehandelt hat, ist eine 

besondere Rechtsgrundlage für diese Übernahme des Vor­

sitzes nicht erforderlich und auch eine Verletzung der 

verfassungsrechtlichen Verantwortlichkeit des Bundesmini­

sters gemäß Art. 69ff B.-VG. nicht möglich. 
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